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Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen : BK8-22/01294-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach· § 29 Abs. 1_EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a und§ 5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2021 und der Verteilung durch 

Zu- und Abschlage auf die Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2024 bis 2026 

hat die Bes~hlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfg.ang Wetzl, 

auf Antrag der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Solmsstraße 38, 60486 Frank-

furt , vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin -
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am 18.12.2023 beschlossen : 

1. Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2021 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös

oberg_renzen der Kalenderjahre 2024 bis 2026 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 22.12.2022 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2021 gemäß 

§ 4 Abs„ 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

· Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 07.07.2023 Gelegenheit' gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei-

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin· hat mit Schreiben vom 

28.07.2023 und 21 .08.2023 Stellung genommen. 

Sie trägt in der Stellungnahme vom 28.07.2023 vor, dass sie mit dem Vorgehen der 

Beschlusskammer zur Ausweisun·g der am 01.01.2021 vorhanden Anlagen im Bau, 

die am 31 .12.2021 ebenfalls als Anlagen im Bau ausgewiesen sind, nicht einver-

standen sei. Die Antragstellerin verwies dabei auf die Vorgaben des § 1Oa Abs. 5 

ARegV sowie§ 7 Abs. 1 StromNEV. Darüber hinaus mon_ierte sie den Ausweis von 

Baukostenzuschüssen. Beide Sachverha_lte wurden daraufhin geprüft und körrigiert. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 
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Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des 

nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18. Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss 

liegt vor. Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig . 

1. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor 
dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen 

Rechts in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfah-

ren Anwendung finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(Urteil vom 02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herange-

zogen. Als „normative Regulierung" werden im Allgemeinen solche Regeln des na-

tionalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) 

bezeichnet, die konkrete methodische und materielle Vorgaben für die Regulierung 

durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationa-

len Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber 

außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof be.,. 

reits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe 

auch OLG Düsseldorf vom 11 .02.2021 , Vl-5 Kart 10/19 [V], S. 10ff., OLG Düssel

dorf vom 28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 

11 .01.2021, 53 Kart 1/18, S. 27 ff.). 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die 

normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 
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2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge -stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung 

der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss 

an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Ta-

rife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewie-

sen habe. 

1.2 Reichweite der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinaus-

gehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Re-

gulierung gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage ge-

äußert, ob die normative Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale · 
1 

Gesetz- und Verordnungsgeber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter an-

wendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage ge-

äußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit un-

mittelbar anwendbar s.ind. 

1.3 Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts 

Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den 

Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Ver-

stoß einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Be-

schluss vom 08.10.2019; EnVR 58/18, Rn. 61 ff.) . Vielmehr sind die Grundsätze des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normati-

ven Regulierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die 

Bundesregierung gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als 

auch in den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben 
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1.4 Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen 

spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/H ilf/Nettesheim, AEUV, 71 : EL Au-

gust 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittel-

baren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlini-

enbestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die _Bestimmung hinrei-

chend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zudem können _die Bestimmungen einer 

Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines Einzelnen begründen 

(sog. Belastungsverbot) . Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung 

vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

genannten Richtlinien unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständig-

keit der nationalen Regulierungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.) . EinE? 

Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die aus-

schließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt 

angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Regelungszwecks 

der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot der 

contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 

ff.) . 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, 

die Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwen-

dungsvorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar gel-

tenden Regelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und 

Gerichten nicht angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 

40; Ruffert, in : Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 

f.) . Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, ~oweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht 

betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Re-

gulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Die hier maß-

geblichen Richtlinier:ibestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der na-

tionalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung 

unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 
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1.4.1 Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt 

Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich un-

bedingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist 

und zu ihrer Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der 

Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Ric~tlinienbestimmungen über 

die ausschließliche Zuständigkeit sind nicht als inhaltl.ich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen 

im nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuwei-

sung als auch die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bun-

desnetzagentur hat nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vor-

gaben der normativen Regulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 

EnWG je nach Festlegungsermäc~tigung weiter auszugestalten und zu konkretisi~-

. ren . Sie hat aber mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Ges~tz-

geber nicht die übergeordnete, allgemeine . und uneingeschränkte Befugnis, die ihr 

nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vol_lumfänglich und selbständig aus-

zuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz, 105) beispielsweise also die Methoden oder Bedin-

gungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu geneh-

migen (vgl. nur§ 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitglied-

staatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäi-

schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von RegulierungsbehQr-

den mit spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33. der 

Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrurid 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die 

Mitgliedstaaten verfügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungs-

behörde zwar über eine· Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beach-

tu·ng der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit 

sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbehal-

tenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, 

a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegen-

stand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte Aus-
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übung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zugewiesenen aus-

schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde , sondern der Um-

stand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung 

an _die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist 

(vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung 

vor (EuGH, a.a. 0 ., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert 

werden, der dann die noch möglic_hen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen 

kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

1.4.2 Belastung Einzelner verboten 

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner ver-

bunden, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist" die Einräumung subjektiver 
' Rechte keine Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie-

gend wegen des Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch 

. fehlen würde), allerdings gilt das Belastungsver_bot. Wenn der B.undesnetzagentur 

aus einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls 

anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall 

zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiede-

rum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichts-

hofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begrün

det werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH , Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern 

die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich . 

unbedingt anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar 

als Ermächtigungsgrundlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen her-

angezogen werden. Anders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiede-

nen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht ver-

neinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen 

Seite 7 von 28 



1.4.3 

Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittel-

bar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche 

Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentschei-

dungen fungieren . Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judi-

katur, in der der EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richt-

linienbestimmung als eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in 

Rechte des Einzelnen herangezogen werden darf. 

Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts 

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen 

bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus: Der Europä-

ische Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestim-

mungen anerkannt, aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten erge-

ben. Konkret ging es beispielsweise um _die nicht rechtzeitig in nationales Recht 

umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für. die Errichtung 

eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11 .08.1995, C-431 /92 - Wärmekraft-

werk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließli-

che Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, 

von dieser Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der 
.. 

Richtlinien hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wär-

mekraftwerks Großkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht in-

haltlich unbedingt. Im vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die 

zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü

fung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbstständiger Bestandteil des 

nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmi-

gungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetzagentur 

die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständig-

keit erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht ein-

geräumt werden (siehe oben). 

' E 
1 
b 
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1.5 Interessenabwägung 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar an-

wendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe 

dafür, die Vorgaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwen-

dung zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Über-

gangszeit würde zu einem Zustand führen , der mit den Zielsetzungen der genann-

ten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so auch BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest-

legung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit aus-

reichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944. Diesem·Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig 

zu einem großen Teil über die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung 

getragen. Die normative Regulierung strukturiert die Methoden für die Berechnung 

der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für den Netzanschluss 

und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbe-

treiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtli- . 

nien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungs-

rahmen. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, 

die sie im Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar eben-

falls zu der erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen 

und in Ergänzung der normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richt-

linie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde 

daher zu beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen 

Rechtsunsicherheiten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den ge-

nannten Richtlinienvorgaben und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts 

schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Über-

Seite 9 von 28 



3.1 

gangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten für die unter-

nehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch ·der sonstigen Markt-

teilnehmer auslösen . Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll und ange-

bracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde . 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2024 bis 2026 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2024 bis 2026, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2021 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnu,ng der Zu- und Abschläge auf die ent_sprechenden Erlösobergren

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2021 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu b_erücksichtigen , dass die Auflösung des Regulierungskon-

tosaldos erst im Jahre 2024 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2021 erfolgt in drei gleichmäßi-

gen Raten ab'dem Jahr 2024. Zusätzlich erfolgt gemäß§ 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im Jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 
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3.2 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2022 und _im ge-

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän-

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2012 bis 2021 in Höhe von 0,47%. 

Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter ßerücksichtigung der tatsächlichen·Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § _11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 und 16 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 

ARegV in der bis zum 30.09.2021 geltenden Fassung und den in der Erlös

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu:. 

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV, 

d) die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a 

ARegV und_dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichti

gung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV 

ergibt, 

e) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser-

bringung .entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Me~sung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Seite 11 von 28 



3.3 

Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss-

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge-

führt wird , verursacht wird und soweit es sich ·nicht um Kosten für den Mess-

stellenbetrieb von modemen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie-

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 

EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verursacht 

wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war, sowie 

f) Vorbereitungskosten für den Redispatch 2.0, die vor dem 01 .10.2021 durch 

die Vorbereitung der Umsetzung der Änderungen in den §§ 13, 13a und .14 

Abs. 1 c EnWG durch Artikel 1 Nr. 9, 10 und 13 des Gesetzes vom 13. Mai 

2019 (BGBI. 1 S . . 706) entstanden sind, § 34 Abs. 15 S. 1 ARegV. . 

Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö

sen 

Gemäß§ 5 Abs.1 S. 1 ARegV ist die Differenz derzulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erlöse im' Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober

grenze wird in den Anlagen 3a und 3b der von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenze gegenübergestellt. 
. 1 
i 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An- ' l 

tragstellerin er.mittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3a 
und 3b. Soweit die Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto an-

dere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze abweichende zu-

lassige Erlöse angesetzt hat, resultieren hieraus in den Anlagen 2 und 3a unter-

schiedliche Differenzen ZYJischen den Angaben der Antragstellerin und den durch 

die Beschlusskammer ermittelten Werten. 
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3.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind ·die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 -

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6, 8, 8b bis 11 , 

12a bis .13 ARegV § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 
' 

sowie § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 34 Abs. 8 ARegV. 

Kosten oder Erlöse . aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), aus der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) , aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV) sowie aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1·Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) können 

auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-

Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § ·34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen . 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin-gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des§ 1Oa ARegV (Kapitalkostenaufschlag) ur:id einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor-

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, S. 3 

ARegV. 
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Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die vom Netzbetreiber gemachten Angaben bei 

der Bestimmung der zulässigen Erlöse den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt, soweit diese voneinander abweichen: 

. tll\tlti•■■--
Vorübergehend nicht 87.276.430 Anlage 1_ 1 aus 
beeinflussbare Kos- BK8-17/1294-11 
tenanteile 
Beeinflussbare Kos-
tenanteile 

Annuität aus Saldo 
Regulierungskonto 
2019 

1.776.489 

4.253.274 
-2.426.134 
-1.203.328 Anlage 1 aus 

BK8-20/1294-01 

3.3.1.1 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der'Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen . Hierfür ist für das 

Jahr 2021 gemäß§ 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

2019 in Höhe von 105,30 zu verwenden. 

3.3.1.2 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, 8b 

bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1), 

. Betriebssteuern_ (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 
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tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

. soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2016 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9) , der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs-: ünd Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 ), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Koste·n und Erlöse nach § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 

wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 

die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 

3.3.1.3 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 

t3, 16 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 
Abs. 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 · Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV) , aus 

vermiedenen Netzentgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV) , sowie aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EriWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) wurden 

vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

angepasst. 

In den Kosten aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) sind 

insbesondere auch Kosten aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG 2021, die 

die Voruassetzungen des § 15 Abs. 2 EEG 2021 erfüllen ( § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 

ARegV der bis zum 30.09.2021 geltenden Fassung), enthalten. Mit in Krafttreten 

der ARegV-Novelle zum 01 .10.2021 sind diese Kosten sowie die Kosten aus den 

weiteren Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr: 2 EnWG gemäß § 11 Abs. 5 Nr. 2 

Seite 15 von 28 



ARegV bei Verteilernetzbetreibern als volatile Kosten anzusehen, wobei die Kosten 

gemäß § 34 Abs. 8 ARegV bi.s zum Ende der dritten Regulierungsperiode als 

· dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten. 

Anpassung nach Maßgabe des§ 5 ARegV (Saldo des 

Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 

ARegV 

3.3.1.4 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des§ 5 ARegV gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016, 2017, 2018 

sowie 2019 erfolgten durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und 

schließlich eine endgültige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs 

bzw. drei Kalenderjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 

34 Abs. 4 und§ 5 Abs. 3 S. 2 ARegV (Az. jeweils BKB-17/1294-01, BKB-18/1294-

01, BKB-19/1294-01 und BKB-20/01294-01 ). Ma(!>geblich für die Bestimmung der 

zulässigen Erlöse ist der endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu-

bzw. Abschlag. Etwaige Abweichungen der von der Beschlusskam·mer festgestell-

ten ·Auflösungsbeträge aus den Regulierungskontosalden 2013 bis 2016, 2017, 

2018 und 2019 zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu . 

entnehmen. 

3.3.1.5 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARe_gV (Q-Ele-
ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach -Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BKB-20/01294-81 ). Daher ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 

3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten 

Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu 

entnehmen. 
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3.3.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als .Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

.den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 
I • 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Im Einzelnen kommt es zu folgenden Abweichungen gegenüber den Angaben des 

Netzbetreibers: 

••••••••unterbrechbare Ct./kWh 
Verbrauchsein-
richtung 
Nieders annung 
Summe 

 
Die Abweichung resultiert aus einem geringfügig abweichenden Entgelt. Die Be-

schlusskammer hat die Entgelte aus dem Erhebungsbogen gern. § 28 Nr. 3 und 4 

ARegV für 2021 herangezogen. 
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3.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 

ARegV und § 11 Abs. 5 5. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

Nac,h § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr: 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV auf Basis des . 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergr_enze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel-

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen . 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß _§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr: 4 bis 6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs: 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs . 8 

ARegV aus 

a) der 'erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) derNachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, 

d) vermiedenen Netzentgelten, 

e) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, 

f) aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 S. 1 

EnWG, 
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überm ittelt. 1 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

3.5 Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 
und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück

sichtigung der tatsächlich entstandenen Kosten ergibt 

Die Beschlusskammer hat gern. § 1 0a ARegV gegenüber der AntragstE;)llerin einen 

Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2021 für Kapitalkosten 

genehmigt, die aufgrund von nach dem Basisjahr 2016 getätigten Investitionen in 

den Bestand betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen (Aktenzeichen: BKS-

20/01294-25). 

Die Antragstellerin hat gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV die Differenz aus dem 

genehmigten Kapitalkostenaufschlag für das Jahr 2021 und dem 

Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten (bezogen auf Investitionen der Jahre 2017 bis 2021) 

ergibt, ermittelt und auf dem Regulierungskonto verbucht. Hierzu hat sie der 

Beschlusskammer gern. § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV Angaben zur Höhe der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten der dem Kapitalkostenaufschlag zugrunde gelegten 

betriebsnotwendigen Anlagegüter übermittelt. 

Die Beschlusskammer hat in der Genehmigung zum Kapitalkostenaufschlag bereits 

darauf hingewiesen,· dass im Verfahren zur Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos eine materielle Prüfung der Ist-Kosten erfolgen wird. 

Hierbei sind die materiellen Vorgaben des § 1 0a ARegV zu beachten. Dies betrifft 

alle hier relevanten Investitionen der betreffenden Kalenderjahre nach dem 

Basisjahr. Insoweit ist der Beschlusskammer, auch soweit bereits im Verfahren zur 

1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz-
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 
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Genehmigung des Kapitalkostenaufschlags von der Antragstellerin für einzelne 

Jahre auf Ist-Kosten abgestellt wurde, eine materielle Prüfung im 

Regulierungskonto nicht verwehrt. Weder bestimmt § 1Oa ARegV, dass eine 

Prüfung von Ist-Kosten, soweit sie bereits vorliegen, zwingend hier abschließend 

stattzufinden hätte; noch sperrt die Regelung des § 5 Abs. 1 a ARegV eine solche 

Prüfung im Regulierungskonto. Wenn der Netzbetreiber im Regulierungskonto die 

Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa ARegV und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt, beantragt, bezieht sich die diesbezügliche 

. materielle Prüfung auf alle relevanten Kalenderjahre. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für betriebsnotwendige Maßnahmen beantragt 

werden, die nach den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen 

auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die Aktivierungsgrundsätze 

sind stetig anzuwenden. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die . 

. Antragstellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, 

dass die Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getätigt 

wurden, sind Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzübergängen bedeutet dies, dass die bis zum oder im Basisjahr 

getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den 

übergehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des§ 26 ARegV als Anteil der 

Erlösobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. Die 

Aufteilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. Alle Investitionen 

bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getätigt 

wurden, sind nicht Bestandteil d~r festgelegten Erlösobergrenze. Für diese 

Investitionen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf 

Kapitalkostenaufschlag stellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die 

Antragstellerin in ihrem Antrag keinerlei· Anlagengüter geltend gemacht hat, die 

L 

t 
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aufgrund eines Netzübergangs auf einen anderen Netzbetreiber übergegangen 

sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass 

sich herausstellen sollte, dass derartige Anlagengüter in den 

Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind. 

Die Verzinsungsbasis ergibt sich . nach § 1 0a Abs. 5 ARegV aus den 

kalkulatorischen Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet 

zu historischen AK/HK nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV. Anzusetzen ist dabei 

der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs-

und Herstellungskosten im _Zugangsjahr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt 

(vgl. BGH, Beschluss v. 10.11 .2015, EnVR 42/14). Ausgenommen hiervon sind 

Grundstücke und Anlagen im Bau, ·da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof 

adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht 

nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang mit den Vorgaben des § 1 0a 

ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im 

Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 [V], S. 45 ff.) . Dies gilt 

entsprechend für die Regelungen der StromNEV. 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der 

Netzanschlus$kostenbeiträge und der Baukostenzuschüsse gern. § 7 Abs. 2 S. 2 

Nr. 4 StromNEV, die die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der 

berücksichtigungsfähigen· Anlagengüter erhalten hat. Der Bundesgerichtshof hat 

diese Vorgehensweise bestätigt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 

59/19). 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 1 0a Abs . 7 S. 2 ARegV 

der nach§ 7 Abs . 6 StromNEV für die dritte Regulierungsperiode geltende Zinssatz 

für Neuanlagen anzusetzen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 

59/19) . Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16-160, für die Dauer der dritten 
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3.6 

Regulierungsperiode den Eigenkapitalzinssatz'für den Anteil des Eigenkapitals, der 

die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern. § 1 0a Abs. 7 S. 3 ARegV nach § 7 

Abs_. 7 i.Vm. § 32 Abs. 11 StromNEV. Es ist auch insoweit der für die Berechnung 

der Erlösobergrenzen der jeweilig·en Regulierungsperiode geltende Zinssatz 

anzuwenden. Dieser beträgt in der dritten Regulierungsperiode 2, 72 %. 

· Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 

6,91 X 0,4 + 2,72 X 0,6 = 4,396. 

· Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und' im Rahmen des 

Kapitalkostenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 

%. 

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer auf die Hinweise der Bundesnetzagentur 

vom 21 .04.2021 zum Verfahren zur Anpassung der _Erlösobergrenze aufgrund eines 

Antrages auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 

i.V.m. § 1 0a ARegV für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) bzw. 

Strom (2019 bis 2023). 

In der Anlage 5 werden die Werte der Antragstellerin den von der 

Beschlusskammer ermittelten Werten gegenübergestellt. 

Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetrjebs (zu dem auch die Messung 

gehört) und den in der Erlösobergrerize diesbezüglich ent-

haltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV ,wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlös-
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3.6.1 

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er-

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verur-

sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von mo-

dernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit§ 40 

Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG in Verbindung mit§ 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 

MsbG verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

Nach § 7 Abs. 2 MsbG sind die Kosten des Messstellenbetriebs von modernen Mes-

seinrichtungen und intelligenten Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und 

den Netzentgelten des Netzbetreibers zu berücksichtigen , sondern dem grundzu-

ständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten für die Abrechnung der Netznutzung von 

modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen verbleiben beim 

Netzbetreiber und sind weiterhin Bestandteil der Netzentgelte. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für den Messstellenbetrieb, zu dem 

auch die Messung gehört, übermittelt. Hiernach haben sich Differenzen ergeben. 

Die Antragswerte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer 

genehmigten Werten gegenübergestellt. 

Die Differenzen begründen sich wie folgt: 

Kostenveränderung durch den Einbau von modernen Mess-
einrichtungen und intellig.enten Messsystemen 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich 

des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von kon-

ventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelligente 
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Messsysteme reduziert sich die A~zahl der Anschlussnutzer, die dem Bereich des 

konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzuordnen 

sind, · während die Anzahl der Anschlussnutzer, die vom grundzuständigen _Mess-

stellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme be-

treut" werden, steigt -Auch alfe Kommunikations- und Softwareanwendungen für die 

Aufgaben des grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Messeinrich-

tungen und intelligente Messsysteme sind diesem zuzuordnen. Folglich reduzieren 

sich die Kosten des Netzbetreibers für den konventionelleh Messstellenbetrieb im 

Vergleich zu den in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen. 

Die Antragstellerin hat eine Kostenreduktion in Höhe vonlllllli.€ angegeben. Die 

Beschlusskammer hat mit einer eigenen Berechnung die Kostenveränderung der 

Antragstellerin nachvollzogen, die sich durch den Einbau von modernen · Messein:-

richtungen und intelligenten Messsystemen ergibt. Hierbei hat die Beschlusskam-

mer in einem ersten Schritt die Zahl der Anschlussr.,utzer, bei denen der Zähler 

durch eine moderne Messeinrichtung im Sinne des § 2 Nr. 15 MsbG i.V.m. § 91 

Abs. 1_Nr. 4 MsbG (Speichertiefe für moderne Messeinrichtungen) oder ein intelli-

gentes Messsystem im Sinne des § 2 Nr. 7 MsbG ersetzt wurde, ermittelt. 

Der Bestand der intelligenten Messsysteme und modernen Messeinrichtungen im . 

Basisjahr 2016 betr.ug Null , so dass die Gesamtzahl der intelligenten Messsysteme 

und modernen Messeinrichtungen, die _bis zum 31 .12.2021 ein_geb·aut wurden, zu 

einer Verringerung der Erlösobergrenze führen muss. Anschließend wird die Anzahl 

der modernen Messeinrichtu_ngen mit dem Preis für Eintarifzähler (Haushaltszähler) 

multipliziert. Dieser Wert fließt als Kostenminderung in die Ermittlung des Regulie-

. rungskontosaldos _ein. Die Zähler, die aus der Erlösobergrenze herausfallen, wer-

. den dabei pauschal mit dem günstigsten Preis für den Messstellenbetrieb und die 

Messung bewertet. Diese Herangehensweise der Beschlusskammer geht zu Guns-

.. ten der Antragstellerin davon aus, dass.der Austausch zunächst_bei den günstigeren 

Messeinrichtungen st~ttfindet. Die Herangehensweise würdigt dabei den Aufwand, 

den ein vollständiger Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten und eine de-

taillierte Darstellung der umgebauten Zähler bei der Antragstellerin verursachen 

würde und insoweit nicht mehr verhältnismäßig wäre. 
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Aufgrund des frühen Stadiums des Rollouts und zahlreicher offener Fragen erkennt 

die Beschlusskammer weiterhin ohne weiteren Nachweis bis zu 25 % der Kosten 

für an den grundzuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme abgehende Kosten als Systemkosten der Antragst~l-

lerin an, die nicht aus den Erlösobergrenzen herausgelöst werden. Anhand dieser 

Pauschale wird einerseits berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kosten einer aus-

getauschten Messeinrichtung beim Netzbetrieb nicht mehr anfällt, andererseits ge-

wisse Kosten der der Antragstellerin zumindest vorübergehend verbleiben können. 

Die Beschlusskammer beh_ält sich weiterhin vor, in Folgejahren insbesondere auf-

grund neuer Erkenntnisse und bei steigenden Anteilen der auf den grundzuständi-

gen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsys-

teme übergehenden Stückzahlen bei der künftigen Bestimmung von Regulierungs-

kontosalden auch abweichende Prüfansätze zu wählen. Angesichts der möglichen 

gemeinsamen Wahrnehmung der -Marktrollen des Verteilernetzbetreibers und 

grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und intel-

ligente Messsysteme sind Schlüsselungen der Kosten auf beide Rollen möglich . Es 

sind EDM- u,nd Zählermanagementsysteme am Markt verfügbar, die aufgrund der 

nicht erforderlichen informatorischen Entflechtung zwischen den Marktrollen inner-

halb des Verteilernetzbetreibers auch nicht zu zusätzlichen Lizenzgebühren o.ä. 

führen. 

Nach Berechnung der Beschlusskammer ergibt sich damit eine Kostenminderung 

durch den Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsyste-

men in Höhe von-€. 

Dies führt zu einer Abweichung zwischen den Angaben der Antragstellerin und den 

von der Beschlusskammer ermittelten Kosten für M$ssung und Messstellenbetrieb 

in Höhe von-€. 

Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2021 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, . 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. · 1 

Nr. 4 bis 6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV in der Fassung 

vom 30.09.2021 und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthal-

tenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 

c) den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat-

sächl ich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun-

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah-

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlich_ten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-

scher Emittenten (0,47 %). 

Die· sich danach für die Jahre 2024 bis 2026 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 
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4. Berücksichtigung etwaiger nachträglicher Korrekturen der 

Erlösobergrenze 2021 auf Grund von Gerichtsentscheidun-

gen 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2021 und seine Verteilung auf die 

Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2024 bis 2026 mit diesem Beschluss abschlie-

ßend bestimmt werden, könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze und der erzielbaren Erlöse 2021 im Fall einer Bestandskraft dieser 

Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden. 

Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen des Regulierungskonto-

saldos 2021 in einem noch offenen Regulierungskontosaldo (d.h. in dem Regulie-

rungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend genehmigt wurde) , 

unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5 Abs. 2 ARegV, berücksich

tigen. 

Korrekturen können durch die Anpassungszusa~e in dem Verwaltungsverfahren 

BKS-17 /1294-11 veranlasst sein. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 5 sind ·Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Antragstellerin und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

An_lage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Seite 27 von 28 



Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Anlage 5 Kapitalkostenaufschlag 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

_schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus-

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be-

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 4047 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt . 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden dE3s Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be-

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzerin 

Dr. H~imann 

Beisitzer 

wetzl 
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Anlage 1 • Auflösungsplan und Auszug NRM Netzdienste Rhela-Main GmbH A:l.: BKS-22/01294-01 

Auszug des Regulierungskontos für 2021 
• Herleitung des Saldo und Auflösungsplan-

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs_1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von § 18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

nach § 4 ARegV zulässige Erlose 
erzielbare Erlöse 

Verzichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

tatsächl ic h entstand ene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsäc hl ic h entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb 
Inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitio nsmaßnahmen nach 
§ 23 ARegV 

Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 und 2 EEG 

Kosten fü r Maßnahmen I.S.d. §§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 14 

in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispatch 2.0) nach Maßgabe des§ 34 in EOG enthaltene Ansätze 

Abs_ 8 S. 1 ARegV 

Auflösung von Netzanschluss kostenbeiträgen u·nd 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. in EOG enthaltene Ansätze 

§ 5 Abs. 1a ARegV 

S. 2 StromNEV 

Kap~alkostenaufschlag 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstige 
tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Summe aus Einzeldifferenzen 

Jahresanfangsbestand (=Vorjahressaldo) 

Endbestand(= Saldo aus Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto ( = Jahresendbestand + Verzinsung) 

Annultätlsche Berücksichtigung In der Erlösobergrenze 

Auswirkung auf die Erlösobergrenze 

2.234.356 

1.117.178 

0,47% 

2.239.607 

2.239.607 

2.239.607 

0,47% 
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Anl_age 2 - Vergleich der Wert~ von Netzbetreiber und BNetzA NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Az: BKS-22/01294-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2021 

erzielbare Erlöse § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
Verzichtsbetrag in der Ver robun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 35 Abs. ·2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV in EOG enthaltene Ansätze inkl. Maßnahmen gern ._ § 21b EnWG 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze nach § 23 ARegV 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Entschädigungen nach§ 15 Abs. 1 und 2 EEG in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Kosten für Maßnahmen i.S.d. §§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 14 Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispatch 2.0) nach Maßgabe in EOG enthaltene Ansätze 

- des§ 34 Abs. 8 S. 1 ARegV Differenz 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 in EOG enthaltene Ansätze 

i.V.m. S. 2 StromNEV Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 a ARegV Kapitalkostenaufschlag in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Sonstige in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstiges 

Summe aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a - Vergleich der Erlösobergrenzen NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Az: BKS-22/01294-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 2021 

.' 

Erlösobergrenze 2021 

Formelbestandteile 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 84.464.907 € 

vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 87.276.430 € 

beeinflussbare Kostenanteile 1.776.489 € 

Effizienzbonus 0€ 

Anpassung VPl1 / VPl0 4.253.274 € 

Anpassung PF1 -2.426.134 € 

Kapitalkostenaufschlag 12.972.833 € 12.972.833 € 0€ 0,0% 

Q-Element -582 .193 € -582.193 € 0€ 0,0% 

Volatile Kosten 1.335.291 € 1.335.291 € 0€ 0 ,0% 

Regulierungskonto -14.668 € E 

davon Annuität aus Saldo 2013-2016 -496.961 € -496.961 € 0€ 0,0% 

davon Annuität aus Saldo 2017 348€ 348 € 0€ 0,0% 

davon Annuität aus Saldo 2018 1.685.273 € 1.685.273 € 0€ 0,0% 

davon Annuität aus Saldo 2019 -1 .203.328 € 

Härtefall 0€ 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 0€ 0€ 0€ 0,0% 

Mehrerlösabschöpfung 0€ 0€ 0€ 0,0% 

öffentlich rechtlicher Vertrag 0€ 0€ 0€ 0,0% 

Sonstiges 0€ 0€ 0€ 0,0% 

: 

f 

. 



Anlog• 3b • Vergleich VPI und douorhDfl nicht bHlnnu:.:.bor• Ko:.ton NRM Notzdlon:.to Rholn-Moln GmbH Az: BK8-22J01294-01 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 2021 

vom St.itistischen Bundesamt veröffentlichter 
Verbraucherpreisgesamtindex des vorletzten Kalenderjahres 
vor dem Jahr. fllr das die Er1ösobergrerize gilt (§ 8 ARegV) 

2019 105,30 0,00% 

2-1 Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten 

2-2 Korizessionsabgaben 

2- 3 Betriebssteuern 

2 - 4 Planwert: 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Planwert: 
2-5 Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 

StabV 

2-6 Genehmigte Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV 

2- 6a Auflösung des Amugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

2-7 Mehrkosten fl.lr die Errichtung, den Betrieb und die 
Änderung von Erdkabeln 

Planwert: 
2-8 Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 

Abs . 2 des EEG und 4 Abs 3 des KWK-G 

2 -81> Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 
5 Abs . 4 .StromNEV 

2-9 
Betriebliche und tarifvertragliche Vereifmarungen zu 
Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Ab schluss vor 
31.12.2016 

2- 10 Betriebs- und Personalratstätigkeit 

2- 11 
Berufsausbildung und Weitert,i1dung im Unternehmen und 
von Betriebskindertagesstänen fl.lr Kinder der im 
Netzbereich beschäfti en Betriebsan eho:riaen 

2- 12a Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a 
ARegV 

2- 13 Auflösung von BKZ / Netzanschlusskostenbeiträgen in 
Verbindung mit der StromNEV 

2 - 17 Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 und 2 EEG 

Satz 2 Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen eines Betreibers von 

Sonstige Stromversorgungsnetzen. die einer wirl<sa men 
Verfahrensre ulierun unter1ie en 

Satz4 Kosten oder Erlöse aufgrund einer frei'willigen 
Selbstverpflichtung nach § 32 Abs , 1 Nr, 4 ARegV 

o, OE 

o,o, 

o, 
o, 

, 0' 

o, 
o, 

OE 

OE 

o, 
o, 
o, 

o, 
OE 

,0' 

OE 

12.044.BSH 

OE 

o, 
o, o, 
o, 

o, o, 

o, 
o, 
o, o, 
o, 

84.464.907€ 1 
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Anlage 4 - Me~sstellenbetrieb NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Ilz: BKS-22/01294-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und M~ssstellenbetrieb des Jahres 2021 

i•1111iiii~-~!!!- --
1

--:1:1:iii:::1:1::11:1:1:::::1:1:::::::::::\1!::11:::11::1:1:!ili!i!i!i!!!!\!!i!i!!i!!!i!!!i '::1:::1::::::r~~~l@gt*:°~~~~~~-~·:;7:~.r~~Y,L.·.·.1.1.1.1.!.l.l.!.!.:.;.':.:.:::::,::.:::1:1.1.1.:.1:1_1!11:11:1:::1,::::::1:::::::::::\1:11:::n:=i~~!iii!l!ti~r 
teitsächliche Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messung) 

In der Er1ösobergrenze enthnltener Ansl!ltz der Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messung) 

Differenz 

~~ffi:*r:~~~tffi~~~~~ . . ~~~" fü@fftltfüflfüfftl11:=m=-===·=~==::::;;;:,~;:,,::~.-:--~y.i,•~;;;:,.~,; 
F0r das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehende Kosten des konventionellen Messstellenbetriebs 
(einschließlich Messung)(§ 5 Abs. 1 S . 3 ARegV). 

davon CAPEX 

In der Er1ösobergrenze 2021 enthaltener Ansatz der Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messung) 

davon CAPEX 
Oifrerenz 

davon durch Änderung der Zahl der Anschlussnutzer mit konventionellen Messgeräten verursacht. bei denen 
der Netzbetreiber Messung oder Messstellenbetrieb durchfilhrt 

davon durch Änderung der Zahl der Anschlussnutzer verursacht, bei denen der Zähler durch eine moderne 
Messeinrichtung im Sinne des§ 2 Nr. 15 MsbG i.V.m. § 61 Abs.1 Nr. 4 MsbG (Speichertiere f. mME) 25 ,00% 
oder ein intelligentes Messsystem im Sinne des § 2 Nr. 7 MsbG ersetzt V'lllrde 
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